
4.3. Erziehung kriminell gefährdeter Bürger

§ 2
Kriminell gefährdet sind Bürger, die
a) ernsthafte Anzeichen von arbeitsscheuem Ver

halten erkennen lassen, obwohl sie arbeitsfähig 
sind,

b) sonstige Anzeichen der Entwicklung einer aso
zialen Lebensweise erkennen lassen,

c) infolge ständigen Alkoholmißbrauchs fortgesetzt 
die Arbeitsdisziplin verletzen bzw. das gesell
schaftliche Zusammenleben beeinträchtigen,

d) nach Vollendung des 18. Lebensjahres aus der 
Betreuung der Organe der Jugendhilfe ausschei- 
den und bei denen wegen ihres sozialen Fehlver
haltens die Weiterführung der Erziehung not
wendig ist.

§ 3
(1) Über die Erfassung als kriminell gefährdeter 
Bürger entscheiden die Räte der Stadtkreise ohne 
Stadtbezirke, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden 
(nachfolgend örtliche Räte genannt) durch Be
schluß. Zur Herbeiführung einer sachkundigen Ent
scheidung sind sie berechtigt, Informationen von an
deren staatlichen Organen, Betrieben, Einrichtun
gen und Genossenschaften, der Staatsanwaltschaft, 
den Gerichten sowie den Sicherheitsorganen zu ver
langen.
(2) Die Leiter der Betriebe und Vorstände der Ge
nossenschaften sind verpflichtet, über Anzeichen ei
ner kriminellen Gefährdung gemäß § 2 bei Beschäf
tigten ihres Verantwortungsbereiches sowie bei Bür
gern, die sich für eine Tätigkeit im Betrieb bewer
ben, den für den Wohnsitz zuständigen örtlichen Rat 
unverzüglich zu informieren.
(3) Die örtlichen Räte haben vor der Entscheidung 
über die Erfassung eine gründliche Prüfung der Ur
sachen und Bedingungen der kriminellen Gefähr
dung, der Persönlichkeitsentwicklung und der Le
bens- und Arbeitsverhältnisse durchzuführen. So
weit notwendig, sind Ärzte, Psychologen, Pädago
gen oder andere Fachkräfte einzubeziehen. Die Prü
fung des Vorliegens der kriminellen Gefährdung ist 
durch eine Aussprache mit dem Bürger abzuschlie
ßen.
(4) Ergibt sich aus der Prüfung, daß keine kriminelle 
Gefährdung vorliegt, aber die Notwendigkeit von 
Erziehungs-, Betreuungs- und Unterstützungsmaß
nahmen einschließlich der Erteilung von Auflagen 
durch die Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke, Ämter 
für Arbeit, zur Meldung für eine Arbeitsvermittlung 
bzw. -aufnahme besteht, sind die zuständigen Orga
ne bzw. Betriebe mit der Realisierung dieser Maß
nahmen und der Berichterstattung darüber zu beauf
tragen. §

§ 4
(1) Die Erziehung kriminell gefährdeter Bürger er
folgt insbesondere durch Arbeit auf der Grundlage

eines Arbeitsrechtsverhältnisses, durch Gewährlei
stung der Berufsausbildung besonders bei jun'gen 
Bürgern und durch Einflußnahme auf eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung.
(2) Für die Verwirklichung der staatlichen Kontroll- 
und Erziehungsaufsicht gemäß § 249 StGB sind die 
örtlichen Räte verantwortlich. Die Vorsitzenden, 
Stellvertreter der Vorsitzenden für Inneres oder an
dere für den Bereich Inneres verantwortlichen 
hauptamtlichen Ratsmitglieder der örtlichen Räte 
sind berechtigt, auf der Grundlage von Festlegungen 
über die staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht 
gemäß § 249 StGB oder auf der Grundlage der Ent
scheidung über die Erfassung krimihell gefährdeter 
Bürger Auflagen zur Erziehung und Kontrolle zu er
teilen. Die Auflagen sind mit den an der Erziehung 
Beteiligten abzustimmen. Die Mitglieder der Räte 
der Kreise, Stadträte bzw. Stadtbezirksräte für Ar
beit sind berechtigt, kriminell gefährdeten Bürgern 
Arbeitsplätze zwecks Eingliederung in den Arbeits
prozeß zuzuweisen.
(3) Kriminell gefährdeten Bürgern können folgende 
Auflagen erteilt werden:
a) einen durch den Rat des Kreises bzw. Stadtbezir

kes, Amt für Arbeit, zugewiesenen Arbeitsplatz 
einzunehmen und diesen nicht ohne Zustimmung 
des Auflagenerteilenden zu wechseln,

b) eine begonnene schulische und berufliche Aus- 
bzw. Weiterbildung fortzusetzen und abzuschlie
ßen,

c) einen zugewiesenen Wohnraum in einer be
stimmten Frist zu beziehen und diesen oder bis
herigen Wohnraum nicht ohne Zustimmung des 
örtlichen Rates zu wechseln,

d) bestimmte Gegenstände nicht zu besitzen oder zu 
verwenden,

e) den Umgang mit bestimmten Personen oder Per
sonengruppen zu unterlassen, deren Einfluß sich 
ungünstig auf die Entwicklung auswirkt,

f) bestimmte Räumlichkeiten oder Orte (Anlagen, 
Plätze u. ä.) nicht zu besuchen,

g) den Wohn- oder Aufenthaltsort bzw. einen be
stimmten Bereich nicht ohne Zustimmung des 
örtlichen Rates zu verlassen,

h) festgelegten Meldepflichten gegenüber dem ört
lichen Rat nachzukommen,

i) Rückstände bei finanziellen Verpflichtungen 
(Unterhalt, Miete, Energiekosten u. ä.) in einer 
angemessenen Frist zu begleichen und den Nach
weis darüber dem örtlichen Rat vorzulegen, i

j) die Aufwendungen für die Familie zu sichern; 
Unterhalts- und anderen materiellen Verpflich
tungen nachzukommen und den Nachweis darr 
über dem örtlichen Rat vorzulegen,

k) sich einer notwendigen fachärztlichen Untersu
chung zu unterziehen,

l) einer ärztlich festgelegten Heilbehandlung bei 
Alkoholmißbrauch mit Verdacht auf Trunksucht
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